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Angebot für Gruppe
FCSI Deutschland - Österreich - Schweiz

11-tägige Gruppenreise nach Marokko,
inkl. ausführlichem Rundreiseprogramm,

Flug ab/an Frankfurt,
Unterbringung in guten Mittelklasse- bzw. Luxushotels

Berge & Meer Touristik GmbH
Andréestraße 27
56578 Rengsdorf

Ansprechpartner Katharina Flam
Telefon 02634 – 960 – 1314
Fax 02634 – 967 - 5169
E-Mail katharina.flam@berge-meer.de – www.berge-meer.de
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    19. März 2009

REISE: Gruppenreise nach Marokko

TERMIN: 08.10. - 15.10.2009 Rundreise
                  15.10. - 18.10.2009 Verlängerung Kongress

INKLUSIVLEISTUNGEN RUNDREISE
• Linienflug mit Royal Air Maroc (oder gleichwertig) von Frankfurt nach Casablanca und zurück

von Marrakesch in der Economy Class
• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
• 7 Übernachtungen in guten Mittelklassehotels (Landeskategorie)
• Unterbringung im Doppelzimmer
• Halbpension
• Rundreise gemäß Reiseverlauf im modernen Reisebus
• Eintrittsgelder während der Rundreise (ausgenommen Hassan II. Moschee in Casablanca)
• Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
• Reisepreissicherungsschein
• 1 Reiseführer pro Zimmer

INKLUSIVLEISTUNGEN VERLÄNGERUNG KONGRESS
• 3 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Kenzi Farah (Landeskategorie) in Marrakesch
• Unterbringung im Doppelzimmer
• 3 x Frühstück

REISEPREIS PRO PERSON IM DOPPELZIMMER FÜR DIE RUNDREISE  
• Bei mind. 20 vollzahlenden Personen €  1.029,-

WUNSCHLEISTUNGEN
• Zug zum Flug 2. Klasse (inkl. ICE-Nutzung) €       59,-
• Einzelzimmerzuschlag während der Rundreise €     199,-

•  Verlängerung Kongress (3 Nächte) €     249,-
• Einzelzimmerzuschlag während der Verlängerung €     129,-
• Transfer Hotel – Flughafen Marrakesch (an Tag 11) €       15,-
• Nur Flug zum Kongress mit Royal Air Maroc (oder gleichwertig) von
     Frankfurt nach Marrakesch und zurück in der Economy Class €     499,-

(inkl. aller Gebühren)

Bei den genannten Preisen handelt es sich um Nettopreise.

MINDESTTEILNEHMERZAHL 20 vollzahlende Personen

(Bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl behalten wir uns
vor, die Preise ggf. neu zu kalkulieren.)

GEPLANTES KONTINGENT 20-25 Personen

GÜLTIGKEIT Es wurden keine Reservierungen vorgenommen. Die
Rückbestätigung erfolgt vorbehaltlich Verfügbarkeit zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung.
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Ihr Reiseverlauf:

1. Tag, 08.10.09 – Anreise:
Flug von Frankfurt nach Casablanca. Empfang am Flughafen durch die deutschsprachige
Reiseleitung und Transfer zum Hotel. Übernachtung in Casablanca.

2. Tag, 09.10.09 – Casablanca – Rabat:
Am Morgen ausführliche Stadtbesichtigung von Casablanca. Anschließend Weiterfahrt nach
Rabat, der Hauptstadt Marokkos. Die wunderschöne Altstadt wird Sie begeistern. Hier sehen Sie
das prunkvolle Mausoleum von Mohammed V. und den Hassan-Turm. Übernachtung in Rabat.

3. Tag, 10.10.09 – Rabat – Meknès - Volubilis - Fès:
Fahrt nach Meknès, wo Sie die bekannte Festungsstadt besichtigen werden. Sie erkunden die
Stadt mit dem Bab Mansour und betrachten den schönsten Torbogen Marokkos, der Sie direkt
ins Reich der Sultane führt. Über die Ruinenstadt Volubilis mit ihren Säulen- und Hallenresten
führt die Reise weiter nach Fès, wo Sie übernachten werden.

4. Tag, 11.10.09 – Fès:
Ganztägige Stadtbesichtigung von Fès, die älteste der 4 Königsstädte und zugleich geistiges
Zentrum Marokkos. Stadtrundgang durch den alten arabischen Stadtteil Fès el Bali. Sehen Sie
das Monumentaltor Bab Boujeloud, die beeindruckende Karaouine-Moschee (von außen) und die
ehemalige Karawanserei Nejjarine. Lassen Sie sich von der mittelalterlichen Atmosphäre
verzaubern, die durch wuchtige Mauern, prachtvolle Handwerkerviertel und die vielfältigen Souks
geprägt ist. Lernen Sie außerdem die Neustadt von Fès kennen. Übernachtung wie am Vortag.

5. Tag, 12.10.09 – Fès - Beni Mellal:
Heute fahren Sie durch das Atlasgebirge nach Beni Mellal, einer Provinzhauptstadt am Fuße des
mittleren Atlas, wo Sie übernachten werden.

6. Tag, 13.10.09 – Beni Mellal  - Marrakesch:
Auf dem Weg nach Marrakesch lernen Sie die Natur Marokkos kennen – Stopp am Staudamm
von Bin El Ouidane sowie am Wasserfall von Ouzoud, der am Rande des Hohen Atlas liegt. Die
rund 100 Meter hohen „Cascades d’Ouzoud“ zählen zu den größten Wasserfällen von Marokko,
die von einer üppigen Vegetation umgeben sind. Übernachtung in Marrakesch.

7. Tag, 14.10.09 – Marrakesch:
Der ganze Tag ist der Entdeckung der 4. Königsstadt gewidmet, wo Berber, Araber, Nomaden
und Bergbewohner zusammenkommen. Vormittags sehen Sie auf einer Stadtrundfahrt die
saadischen Gräber, die imposante Koutoubia-Moschee mit dem 70 m hohen Minarett, den Palast
el Bahia und den Platz Djemma El Fna mit seinen Gauklern. Bewundern Sie die
Schlangenbeschwörer, lauschen Sie den Geschichtenerzählern und erfreuen Sie sich an den
Musikern und Tänzern. Am Nachmittag spazieren Sie durch die engen Gassen der Medina und
verfolgen das bunte Treiben auf den quirligen Souks. Übernachtung in Marrakesch.

8. Tag, 15.10.09 – Marrakesch – Essaouira – Marrakesch:
Ganztages Ausflug in die Hafenstadt Essaouira. Besichtigen Sie dort die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten der Stadt und lassen Sie das orientalische Flair auf sich wirken. Besuchen
Sie u.a. eine der vielen kleinen Künstlerwerkstätten. Übernachtung in Marrakesch.

9. Tag, 16.10.09 - Marrakesch / Kongress:
Besuch des Kongress. Übernachtung in Marrakesch.

10. Tag, 17.10.09 - Marrakesch / Kongress:
Besuch des Kongress. Übernachtung in Marrakesch.

11. Tag, 18.10.09 - Abreise: Transfer zum Flughafen von Marrakesch (auf Wunsch buchbar)
und Rückflug nach Deutschland.
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Aufgrund unterschiedlicher Öffnungszeiten einzelner Sehenswürdigkeiten kann sich der zeitliche
Ablauf des Ausflugsprogramms ändern. Alle Königspaläste in Marokko können nur von außen
besichtigt werden.

Ihre Mittelklassehotels während der Rundreise ( Landeskategorie):

Sie übernachten in guten Mittelklassehotels. Alle Häuser verfügen über Lobby und Restaurant. Die
Zimmer sind mit Bad oder Dusche/WC, TV und Telefon ausgestattet.

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.

Ihr 5-Sterne-Hotel in Marrakesch: Kenzi Farah ( Landeskategorie)

Das komfortable Hotel liegt inmitten eines wunderschönen Parks und bietet einen einzigartigen
Blick auf das Atlasgebirge. Das Stadtzentrum erreichen Sie nach ca. 800 m. Es verfügt über
Rezeption, 3 verschiedene Restaurants, die Ihnen eine große Auswahl an kulinarischen
Köstlichkeiten bieten, Bar, Konferenzraum und Friseursalon.

In der Außenanlage befindet sich ein großzügiger Swimmingpool mit Liegen und Sonnenschirmen.
An Sport- und Freizeitmöglichkeiten werden Ihnen ein Spa-Zentrum, Sauna, Hallenbad,
Fitnessraum, Tennisplatz und Tischtennisplatte geboten (teilweise gegen Gebühr).

Die gemütlichen Zimmer sind ausgestattet mit Bad oder Dusche/ WC, Föhn, Sat.-TV, Telefon,
Minibar, Safe und Klimaanlage.

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.
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Einreise- und Gesundheitsbestimmungen:

Deutsche Staatsangehörige können für touristische Zwecke bis zu 90 Tage visumsfrei nach
Marokko einreisen. Zur Einreise in Marokko wird ein Reisepass benötigt, der ab Einreise noch 6
Monate gültig ist.

Staatsangehörige anderer Nationen wenden sich bitte rechtzeitig an die zuständige Botschaft.

Veranstalter: Berge & Meer Touristik GmbH, 56578 Rengsdorf.

Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung. Mit Erhalt der schriftlichen
Reisebestätigung sowie des Sicherungsscheins wird eine Anzahlung in Höhe von 15 % des
Reisepreises (mind. € 25.- pro Person) fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt zu
leisten.



Sicherungsschein für Pauschalreisen
gemäß § 651k des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer.
Der Sicherungsschein ist befristet bis zum Ende der umseitig gebuchten Reise.
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Der unten angegebene Kundengeldabsicherer stellt für den umseitig bezeichneten
Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden sicher, dass von ihm erstattet werden

1. der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters
ausfallen, und

2. notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge Zahlungsunfähigkeit oder
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters für
die Rückreise entstehen.

Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG

Die vorstehende Haftung des Kundengeldabsicherers ist begrenzt. Er haftet für alle
durch ihn in einem Jahr insgesamt zu erstattenden Beträge nur bis zu einem Betrag
von 110 Mio. Euro. Sollte diese Summe nicht für alle Reisenden ausreichen, so 
verringert sich der Erstattungsbetrag in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag 
zu dem Höchstbetrag steht. Die Erstattung fälliger Beträge erfolgt erst nach Ablauf
des Jahres (01.01. bis 31.12.), in dem der Versicherungsfall eingetreten ist.

Schadenregulierungsstelle: Europäische Reiseversicherung AG, Postfach 80 05 45, 
81605 München, Telefon: (0 89) 41 66 - 15 70; Telefax: (0 89) 41 66 - 25 70

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG
Verwaltung: Vogelweidestraße 5, 81677 München
Telefon: (0 89) 41 66 - 15 00

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Laepple; 
Vorstand: Wolfgang Richter, Lothar Sturm; 
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt a.M. (HRB 38843)

Bitte beachten: Der Reisende hat alle Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen vorzulegen, die zur Feststellung der Leistungspflicht erforderlich sind. Da gemäß § 651k (1) Nr. 2 BGB nur die notwendigen
Aufwendungen zu erstatten sind, hat der Reisende alles zu vermeiden, was zu einer unangemessenen Kostenerhöhung führen kann.
Unter www.tip.de/register/ können Sie überprüfen, ob Ihr Reiseveranstalter beim DRS versichert ist.

Berge & Meer Touristik GmbH - Reisebedingungen
1. Reisevertrag
1.1 Mit der Reiseanmeldung nach Maßgabe der Ausschreibung bietet der Reiseteilnehmer den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich für

zwei Wochen an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder durch Bildschirmsysteme vorgenommen werden. Der
Reisevertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen Reisebestätigung beim Reiseteilnehmer zustande.

1.2 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt darin ein neues Angebot des Reiseveranstalters. Der Reisevertrag
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reiseteilnehmer diesem zustimmt. Die Zustimmung kann durch aus-
drückliche oder schlüssige Erklärung, wie zum Beispiel der Zahlung des Reisepreises, der Anzahlung oder des Antrittes der Reise erfolgen.

1.3 Liegen die Reise- und Zahlungsbedingungen des Veranstalters dem Reiseteilnehmer bei einer telefonischen Anmeldung nicht vor, so wer-
den diese mit der Reisebestätigung/Rechnung übersandt. Die Reise- und Zahlungsbedingungen werden mit der Maßgabe der Regelung
in 1.2 Bestandteil des Reisevertrages.

1.4 Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich verbindlich aus der Leistungsbeschreibung des Reiseprospektes für den Reisezeit-
raum sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung/Rechnung. Andere hotel- oder leistungsträgereigene
Prospekte sind nicht maßgeblich. Zu mündlichen Nebenabreden sind die Mitarbeiter von Berge & Meer Touristik GmbH nicht befugt. 

1.5 Der Reisekunde wird gemäß der Verordnung (EG) 2111/2005 bei der Buchung über die Identität der/des ausführenden
Luftfahrtunternehmen(s) unterrichtet. Steht dieses bei der Buchung noch nicht fest, so erfolgt zunächst eine Unterrichtung über die
Identität des wahrscheinlich ausführenden Luftfahrtunternehmens. Sobald die Identität endgültig feststeht, erfolgt eine entsprechende
Unterrichtung. Im Falle eines Wechsels des ausführenden Luftfahrtunternehmens nach Buchung wird dieser unverzüglich mitgeteilt. Die
Liste von Luftfahrtunternehmen, die in der EU einer Betriebsuntersagung unterliegen, ist unter www.berge-meer.de abrufbar.

2. Zahlung
2.1 Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und Aushändigung des Sicherungsscheins wird eine Anzahlung von 15 % des Reisepreises

fällig, mindestens € 25,- pro Person. Entsprechendes gilt für Ferienwohnungen pro Wohneinheit. Versicherungsprämien sind sofort bei
Buchung fällig.

2.2 Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt ohne nochmalige Aufforderung zu leisten.
2.3 Eine Reiseanmeldung ab 30 Tage vor Reiseantritt wird nur unter der Bedingung akzeptiert, dass der gesamte Reisepreis sofort mit Erhalt

der Reisebestätigung fällig ist und bei der Anmeldung durch Lastschriftauftrag oder Kreditkartenzahlung sichergestellt wird.
2.4 Gehen der Anzahlungsbetrag oder die Restzahlung nicht rechtzeitig ein und wird auch nach Aufforderung unter Fristsetzung keine

Zahlung geleistet, ist Berge & Meer Touristik GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall erhebt Berge & Meer Touristik
GmbH die aus Ziffer 5 ersichtlichen Rücktrittskosten (Stornogebühren).

3. Reisedokumente
Sollten die Reisedokumente dem Anmelder bzw. Reiseteilnehmer wider Erwarten nicht bis spätestens sieben Tage vor Reiseantritt zugegangen
sein, hat sich dieser unverzüglich mit Berge & Meer Touristik GmbH in Verbindung zu setzen.

4. Umbuchung, Leistungs- u. Preisänderungen
4.1 Werden auf Wunsch des Reisekunden nach der Buchung der Reise Änderungen in Bezug auf den Reisetermin, das Reiseziel, die

Unterkunft oder die Beförderungsart bis 30 Tage vor Reiseantritt vorgenommen (Umbuchung), ist Berge & Meer Touristik GmbH berech-
tigt, pro Reiseteilnehmer ein Bearbeitungsentgelt von ¤ 15,00 (bei Seereisen ¤ 25,00) je Reiseteilnehmer zu erheben. Ergeben sich aus
Folge einer solchen Umbuchung für Mitreisende höhere Reisepreise, so ist die Preisdifferenz vom Reiseteilnehmer zu zahlen. Bei
Ferienwohnungen entspricht die Höhe des Bearbeitungsentgeltes für Änderungen den in Ziffer 5.2 festgelegten Rücktrittskosten.
Umbuchungen, die nach Ablauf der Frist von 30 Tagen vor Reiseantritt erfolgen, gelten als Rücktritt mit nachfolgender Neuanmeldung.

4.2 Der Reiseveranstalter ist berechtigt, aus organisatorisch notwendigen und nicht vorhersehbaren Gründen einzelne Leistungen zu ändern. Von
den Leistungsänderungen wird der Reiseveranstalter den Reiseteilnehmer unverzüglich unterrichten und ihn mit einer Erklärungsfrist von
zehn Tagen alternativ kostenlose Umbuchung oder kostenlosen Rücktritt anbieten, sofern die Änderungen nicht lediglich geringfügig sind.
Ein Kündigungsrecht des Reiseteilnehmers bleibt unberührt. Berge & Meer Touristik GmbH ist berechtigt, An- und Abflugzeiten, sowie die
angegebene Flugggesellschaft in eine gleichwertige, nachträglich zu ändern, sofern dies aus Gründen notwendig ist, die sich nach Abschluss
des Reisevertrages ergeben. Der Reiseteilnehmer wird über solche Änderungen rechtzeitig unterrichtet.

4.3 Liegt der vereinbarte Abreisetermin mehr als vier Monate nach Vertragsschluss, behält sich der Reiseveranstalter vor, den vertraglich ver-
einbarten Reisepreis zu erhöhen, um einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder
Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung zu tragen. Das Preiserhöhungs-
verlangen ist nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin zulässig. Eine Preisänderung ist nur in dem Umfang möglich, wie
sich nachweisbar nach Abschluss des Reisevertrags eingetretene Preisänderungen des im Prospekt genannten Beförderungsanteils,
Abgabenanteils oder der für die Reise geltenden Wechselkurse auf den jeweiligen konkret berechneten Preisanteil des vertraglich verein-
barten Reisepreises auswirken. Sowohl bei einer Preiserhöhung um mehr als 5 % des Reisepreises als auch bei einer erheblichen Ände-
rung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten, oder, wie bei einer zulässigen Reiseabsage durch den
Reiseveranstalter, die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine
solche Reise aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Der Reisende ist verpflichtet, diese Rechte unverzüglich nach dem Erhalt
der Änderungsmitteilung gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Hierzu empfehlen wir die Schriftform.

4.4 Aus zwingenden Gründen nicht in Anspruch genommene Leistungen können zu Teilerstattungen führen, sofern und soweit der Leistungs-
träger eine entsprechende Gutschrift erteilt und hierüber eine gemeinsame Niederschrift bei der Reiseleitung gefertigt wurde. Bei Ferien-
wohnungen entfallen Teilerstattungen. 

4.5 Bis zum Reisebeginn kann der Reiseteilnehmer sich nach Mitteilung an Berge & Meer Touristik GmbH durch eine andere geeignete Person
ersetzen lassen. Das Bearbeitungsentgelt beträgt € 15,- pro Person. Für Änderungen, die nach bereits erfolgter Erstellung der Reiseunter-
lagen vorgenommen werden, sind wir berechtigt die entstandenen Mehrkosten zu berechnen, mindestens jedoch € 50,- pro Person.

4.6 In sämtlichen Fällen der Umbuchung sowie von Leistungs- u. Preisänderungen bleibt dem Reisekunden der Nachweis nicht entstandener
oder wesentlich niedriger Kosten unbenommen.

5. Rücktritt seitens des Reiseteilnehmers
Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Es wird empfohlen, zur Vermeidung von Missverständnissen
unter Angabe der Reiseauftragsnummer den Rücktritt schriftlich zu erklären. Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bereits ausgehändigte
Reiseunterlagen zurückzureichen. Berge & Meer Touristik GmbH ist berechtigt, eine angemessene Entschädigung unter Berücksichtigung der
gewöhnlich ersparten Aufwendungen und des durch die anderweitige Verwendung der Reiseleistung gewöhnlich möglichen Erwerbes zu verlan-
gen. Berge & Meer Touristik GmbH ist berechtigt, eine Rücktrittspauschale geltend zu machen, die (soweit kein Ersatz-Reiseteilnehmer gestellt
wird) pro Person in Prozent des auf sie entfallenden Reisepreises wie folgt berechnet wird:
Bei einem Rücktritt
5.1 bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 15%, mindestens € 20,-, 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 20%, 
bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 30%, 
bis zum 7. Tag vor Reisebeginn 45%, 
vom 6. Tag bis zum letzten Werktag vor Reisebeginn 75%, 
Am Tag des Reiseantritts, bei Nichterscheinen und Stornierung nach Reisebeginn 90%

5.2 Bei Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Apartments (ohne Verpflegung), 
bis zum 45. Tag vor Reisebeginn 15%, mindestens € 25,-, 
bis zum 35. Tag vor Reisebeginn 50%
vom 34. Tag bis zum letzten Werktag vor Reisebeginn 80%, 
am Tag des Reiseantritts, bei Nichterscheinen und Stornierung nach Reisebeginn 90%

5.3 Bei Seereisen/Schiffsreisen/Bahnreisen. 
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 10%, mindestens € 20,-
bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 30%, 
bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 50%, 
vom 14. Tag bis zum letzten Werktag vor Reisebeginn 80%, 
am Tag des Reiseantritts, bei Nichterscheinen und Stornierung nach Reisebeginn 95%

5.4 Bei Reisen, die mit dem Kauf von Eintrittskarten verbunden sind (z.B. Musicals) bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 30% ab dem 21. Tag
vor Reisebeginn 80 %

5.5 Bei Nur-Flug Buchungen: Stornierung vor Ausstellung des Flugtickets: € 25,-; bei Stornierung nach Ausstellung des Flugtickets und vor
Reiseantritt: 100%; bei Nichterscheinen bzw. Stornierung nach Reisebeginn: 100%

5.6 Kosten wie z.B. VISA-, Telefon- oder Bearbeitungskosten sowie die über Berge & Meer Touristik GmbH an einen Reiserücktrittsversicherer
gezahlte Versicherungsprämie können im Fall einer Stornierung der Reise nicht erstattet werden.

5.7 Die Bestimmungen über die Rücktrittskosten gelten für alle Reisen, soweit nicht aufgrund einzelner Ausschreibungen gesonderte
Regelungen festgelegt sind.

5.8 Werden im Fall eines Reiserücktritts die bereits ausgehändigten Linienflugscheine, Bahnfahrkarten, Fährtickets oder Hotelgutscheine nicht
zurückgegeben, ist Berge & Meer Touristik GmbH berechtigt, insoweit den vollen Reisepreis zu verlangen.

5.9 Dem Reiseteilnehmer bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass Berge & Meer Touristik GmbH kein oder ein geringerer Schaden ent-
standen ist, als die von ihr geforderte Pauschale.

Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung. Diese kann die Stornokosten gemäß ihren Versicherungsbedingungen
für die versicherten Risiken übernehmen.

6. Rücktritt seitens des Reiseveranstalters
6.1 Wird eine ausdrücklich ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist Berge & Meer Touristik GmbH berechtigt, die Reise bis

zu 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen. Ein bereits gezahlter Reisepreis wird in diesem Fall unverzüglich erstattet. 
6.2 Ist die Durchführung einer Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für Berge & Meer Touristik GmbH deshalb nicht zumutbar, weil

das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die entstehenden Kosten, bezogen auf die Reise, nicht gedeckt sind, ist Berge
& Meer Touristik GmbH berechtigt, diese Reise bis zu 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen, sofern dem Reiseteilnehmer ein gleichwertiges
Ersatzangebot unterbreitet wird. Ein Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Berge & Meer Touristik GmbH die zum Rücktritt führenden
Umstände zu vertreten hat oder nicht in der Lage ist, diese Umstände nachzuweisen. Wenn der Reiseteilnehmer von dem Ersatzangebot
keinen Gebrauch macht, erhält er den bezahlten Reisepreis erstattet.

6.3 Berge & Meer Touristik GmbH ist berechtigt, ohne Kündigungsfrist vom Reisevertrag zurückzutreten, wenn entweder der Reisende die
Durchführung der Reise so erheblich stört oder sich so vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages auch zum
Schutz anderer Mitreisender gerechtfertigt ist. 

7. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlichen Umständen
7.1 Wird die Reise nach Vertragsabschluss infolge höherer Gewalt, zu der auch die Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige

Vorfälle zählen, unvorhersehbar erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können beide Vertragsteile den Reisevertrag kündi-
gen. Bei Kündigung vor Reisebeginn erhält der Reiseteilnehmer den gezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Ein weitergehender
Anspruch besteht nicht. Für bereits erbrachte Leistungen kann Berge & Meer Touristik GmbH ein Entgelt verlangen.

7.2 Ergeben sich die genannten Umstände nach Antritt der Reise, kann der Reisevertrag ebenfalls von beiden Seiten gekündigt werden. In die-
sem Fall wird Berge & Meer Touristik GmbH die infolge der Aufhebung des Vertrages notwendigen Maßnahmen treffen. Wird der Vertrag aus
den vorgenannten Gründen gekündigt, hat Berge & Meer Touristik GmbH einen Entschädigungsanspruch auf erbrachte oder noch zu erbrin-
gende Reiseleistungen. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung werden von Berge & Meer Touristik GmbH und dem Reiseteilnehmer je zur
Hälfte getragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reiseteilnehmer zur Last.

8. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
Achten Sie sorgfältig auf die in den Katalogen gegebenen Hinweise (Stand bei Drucklegung) auf Gesundheits-bestimmungen für alle Reiseteil-
nehmer, sowie Pass- und Visabestimmungen für deutsche Staatsbürger. Informationen erhalten Sie auch über unsere Reservierungszentrale 
0 26 34/960 –777. Reisegäste ohne deutsche Staatsangehörigkeit wenden sich bitte bzgl. der gültigen Einreise- und Transitbestimmungen an
die zuständige Botschaft. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impf-
schutz, andere Prophylaxemaßnahmen sowie Thrombose- und andere Gesundheitsrisiken rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat einge-
holt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern,
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen.

9. Haftung
9.1 Die vertragliche Haftung der Berge & Meer Touristik GmbH für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis

beschränkt, soweit ein Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Das gleiche gilt, soweit Berge & Meer Touristik
GmbH für den Schaden allein wegen Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

9.2 Für Schadenersatzansprüche wegen Sachschäden, die ihre Ursache in einer schuldhaft begangenen unerlaubten Handlung haben, haftet
Berge & Meer Touristik GmbH je Kunde und Reise, soweit ein Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist, jeweils
bis zu € 4.091,-. Liegt der Reisepreis jedoch über € 1.364,-, gilt die Beschränkung auf den dreifachen Reisepreis. Im Übrigen gelten die
gesetzlichen Regelungen.

9.3 Sind in internationalen Übereinkommen oder anderen Gesetzen, oder auf solchen beruhenden Vorschriften für Leistungsträger der 
Berge & Meer Touristik GmbH Haftungsbeschränkungen vorgesehen, kann sich Berge & Meer Touristik GmbH bei entsprechenden
Schadensfällen auf diese berufen.

9.4 Ausdrücklich im Prospekt als in fremden Namen vermittelt beschriebene Fremdleistungen anderer Reiseunternehmen unterliegen nicht
der Haftung von Berge & Meer Touristik GmbH als Reiseveranstalter. Im Falle einer solchen Reisevermittlung ist die Haftung für
Vermittlerfehler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. 

10. Gewährleistung/Schadenersatz
10.1 Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt, kann der Reiseteilnehmer den Reisepreis mindern oder den Vertrag kündi-

gen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn Berge & Meer Touristik GmbH eine vom Reiseteilnehmer bestimmte angemessene Frist hat
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Eine Fristsetzung entfällt, wenn Abhilfe unmöglich ist, oder von Berge & Meer Touristik
GmbH verweigert wird, oder wenn die Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reiseteilnehmers gerechtfertigt ist.
Darüber hinaus kann er Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen; in der Regel jedoch nur dann, wenn der Reisemangel so erheb-
lich ist, dass eine Minderung des Reisepreises von mindestens 50% gerechtfertigt ist. 

10.2 Ein Recht auf Abtretung jeglicher Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche des Reiseteilnehmers aus Anlass der Reise, gleich aus
welchem Rechtsgrund, an Dritte – auch an Ehegatten – ist ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist die gerichtliche Geltendmachung
von Ansprüchen anderer Reiseteilnehmer im eigenen Namen. 

10.3 Die Reiseleitung von Berge & Meer Touristik GmbH ist nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

11. Mitwirkungspflicht
11.1 Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, seine Beanstandung unverzüglich vor Ort zur Kenntnis zu geben. Dort wird für Abhilfe gesorgt wer-

den, sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reiseteilnehmer schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung
und Schadensersatz nicht ein.

11.2 Bei Ferienwohnungen sind etwaige Beanstandungen unverzüglich dem Vermieter bzw. seinem Beauftragten anzuzeigen. Notfalls muss der
Reiseteilnehmer nicht behobene Mängel der Berge & Meer Touristik GmbH unverzüglich anzeigen.

11.3 Sofern bei Flügen Gepäck verloren geht oder beschädigt wird, muss der Reiseteilnehmer eine Schadenanzeige (P.I.R.) innerhalb von 
7 Tagen an Ort und Stelle bei der Fluggesellschaft erstatten. Bei fehlender Schadenanzeige kommen Ansprüche nicht in Betracht.

12. Behandlung von Beanstandungen, Ausschlussfristen für Ansprüche und Verjährung
12.1 Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Reise hat der Reiseteilnehmer innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgese-

hener Beendigung der Reise gegenüber Berge & Meer Touristik GmbH geltend zu machen. Deliktische Ansprüche sind innerhalb von 
6 Monaten nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber Berge & Meer Touristik GmbH geltend zu machen. Es wird
empfohlen, die Ansprüche schriftlich anzumelden. Nach Ablauf der Frist können Ansprüche nur noch dann geltend gemacht werden,
wenn der Reiseteilnehmer an der Einhaltung ohne sein Verschulden gehindert war.

12.2 Der Reisende und Berge & Meer Touristik GmbH vereinbaren für vertragliche Ansprüche des Reisenden eine Verjährungsfrist von einem
Jahr. Deliktische Ansprüche verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden soll-
te. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder
dessen Haftpflichtversicherer die Ansprüche zurückweist. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

13. Sonstige Bestimmungen und Vereinbarungen
13.1 Diese Bedingungen gelten, soweit nicht in den einzelnen Reiseverträgen individuelle Vereinbarungen getroffen werden.
13.2 Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages EDV-mäßig verarbeitet, gespeichert und

weitergegeben. Personenbezogene Daten werden entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz geschützt.
13.3 Offensichtliche Druck- und Rechenfehler berechtigen Berge & Meer Touristik GmbH zur Anfechtung des Reisevertrages.
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen haben nur Gültigkeit, sofern und soweit nach Drucklegung inkrafttretende gesetzliche Vorschriften

keine anderen Regelungen vorsehen.
13.5 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
13.6 Die Anwendung deutschen Rechtes wird vereinbart. 

Berge & Meer Touristik GmbH · Andréestraße 27 · D-56578 Rengsdorf
Stand: Januar 2008
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